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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 18/29138 

zur Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes und des Bayerischen 
Beamtenversorgungsgesetzes 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Prof. Dr. Gerhard Waschler, Wolf-
gang Fackler, Josef Zellmeier u.a. und Fraktion (CSU), 
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Tobias Gotthardt u.a. und Frak-
tion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 18/29346 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Be-
soldungsgesetzes und des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes 
(Drs. 18/29138) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Matthias Fischbach, Dr. Wolfgang Heu-
bisch FDP 

Drs. 18/29690 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Be-
soldungsgesetzes und des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes 
(Drs. 18/29138) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, 
Tobias Gotthardt u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Prof. Dr. Gerhard Waschler, Josef Zellmeier, Prof. Dr. Winfried Bausback u.a. 
und Fraktion (CSU) 

Drs. 18/29914 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Be-
soldungsgesetzes und des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes 
(Drs. 18/29138) 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden: 

1. In der Überschrift werden die Wörter „des Bayerischen Beamtenversorgungs-
gesetzes“ durch die Wörter „weiterer Rechtsvorschriften“ ersetzt. 

2. Nach § 3 werden die folgenden §§ 4 und 5 eingefügt: 
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‚§ 4 

Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 

Das Bayerische Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 455, 633, BayRS 2230-7-1-K), 
das zuletzt durch Art. 13 des Gesetzes vom 21. April 2023 (GVBl. S. 128) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 17 wird wie folgt geändert: 
a) Der Überschrift wird das Wort „ ; Verordnungsermächtigung“ ange-

fügt. 
b) Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) 1Die Tabellen in Abs. 2 werden für Realschulen im Jahr 2024 
und danach im Abstand von jeweils zwei Jahren, für Gymnasien im 
Jahr 2028 und danach im Abstand von jeweils zwei Jahren überprüft 
und durch Rechtsverordnung des Staatsministeriums jeweils zum 
1. Januar des auf das Überprüfungsjahr folgenden Kalenderjahres un-
ter Anwendung des Änderungsfaktors angepasst, um den sich die 
Lehrer-Schüler-Relation an staatlichen Schulen der jeweiligen Schul-
art im maßgeblichen Betrachtungszeitraum verändert hat. 2Der Ände-
rungsfaktor wird wie folgt ermittelt: 

1. die Lehrer-Schüler-Relation an staatlichen Schulen der jeweili-
gen Schulart wird auf Basis der Anzahl der Lehrkräfte in Vollzeit-
lehrereinheiten und der Schülerinnen und Schüler gemäß den 
Amtlichen Schuldaten des dem Überprüfungsjahr vorangegan-
genen Jahres errechnet und anschließend kaufmännisch auf 
sechs Nachkommastellen gerundet; 

2. dieser Wert wird durch die kaufmännisch auf sechs Nachkom-
mastellen gerundete Lehrer-Schüler-Relation dividiert, die der 
letztmaligen Anpassung der der Schulart entsprechenden Ta-
belle in Abs. 2 zugrunde lag, und anschließend kaufmännisch 
auf drei Nachkommastellen gerundet. 

3Die bisherigen Werte in den Spalten 2 und 4 der Tabellen in Abs. 2 
werden mit dem in Satz 2 genannten schulartspezifischen Ände-
rungsfaktor multipliziert und das Produkt auf drei Nachkommastellen 
kaufmännisch gerundet. 4Soweit Entwicklungen im Bereich der 
staatlichen Schulen bereits gesondert in der Finanzierung abgebildet 
sind, wird eine doppelte Berücksichtigung durch eine entsprechende 
Anpassung des Änderungsfaktors nach Satz 2 ausgeschlossen.“ 

2. Art. 31 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift wird das Wort „ ; Verordnungsermächtigung“ ange-
fügt. 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Satznummerierung „1“ gestrichen. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

c) Nach Abs. 3 wird folgender Abs. 4 eingefügt: 

„(4) 1Die Tabellen in Abs. 2 werden im Jahr 2024 und danach 
im Abstand von jeweils zwei Jahren überprüft und durch Rechtsver-
ordnung des Staatsministeriums jeweils zum 1. August des Überprü-
fungsjahres unter Anwendung des Änderungsfaktors angepasst, um 
den sich die Lehrer-Schüler-Relation an staatlichen Schulen der je-
weiligen Schulart im maßgeblichen Betrachtungszeitraum verändert 
hat. 2Der Änderungsfaktor wird wie folgt ermittelt: 
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1. die Lehrer-Schüler-Relation an staatlichen Schulen der jeweili-
gen Schulart wird auf Basis der Anzahl der Lehrkräfte in Vollzeit-
lehrereinheiten und der Schülerinnen und Schüler gemäß den 
Amtlichen Schuldaten des dem Überprüfungsjahr vorangegan-
genen Jahres errechnet und anschließend kaufmännisch auf 
sechs Nachkommastellen gerundet; 

2. dieser Wert wird durch die kaufmännisch auf sechs Nachkom-
mastellen gerundete Lehrer-Schüler-Relation dividiert, die der 
letztmaligen Anpassung der der Schulart entsprechenden Ta-
belle in Abs. 2 zugrunde lag, und anschließend kaufmännisch 
auf drei Nachkommastellen gerundet. 

3Die bisherigen Werte in den Spalten 2 und 4 der Tabellen in Abs. 2 
werden mit dem in Satz 2 genannten schulartspezifischen Änderungs-
faktor multipliziert und das Produkt auf drei Nachkommastellen kauf-
männisch gerundet. 4Soweit Entwicklungen im Bereich der staatlichen 
Schulen bereits gesondert in der Finanzierung abgebildet sind, wird 
eine doppelte Berücksichtigung durch entsprechende Anpassung des 
Änderungsfaktors nach Satz 2 ausgeschlossen.“ 

d) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5 und folgender Satz 3 wird angefügt: 

„3Zusätzlich ist bei der Berechnung der Bezüge die Zulage nach 
Art. 108 Abs. 14 Satz 1 des Bayerischen Besoldungsgesetzes (Bay-
BesG) zugrunde zu legen.“ 

e) Die bisherigen Abs. 5 und 6 werden die Abs. 6 und 7. 

3. Art. 38 Abs. 2 Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. Der Zuschusssatz wächst mit folgender Staffelung auf und beträgt: 

a) ab dem 1. Januar 2024 118 v. H., 

b) ab dem 1. Januar 2025 121 v. H., 

c) ab dem 1. Januar 2026 125 v. H.“ 

4. In Art. 44 Satz 2 werden die Wörter „des Bayerischen Besoldungsgesetzes 
–“ gestrichen. 

5. In Art. 47 Abs. 3 wird das Wort „Unterrichtsmonat“ durch das Wort „Kalen-
dermonat“ ersetzt. 

6. Art. 61 wird wie folgt geändert:  

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Außerkrafttreten“ angefügt. 

b) Der Wortlaut wird Abs.1. 

c) Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

„(2) Art. 31 Abs. 5 Satz 3 tritt mit Ablauf des 31. August 2028 au-
ßer Kraft.“ 

§ 5 

Weitere Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 

In Art. 31 Abs. 5 Satz 1 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 
(BaySchFG), das zuletzt durch § 4 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
die Angabe „A 12“ durch die Angabe „A 13“ ersetzt.‘ 

3. Der bisherige § 4 wird § 6 und in Satz 2 wird die Angabe „tritt § 2“ durch die 
Wörter „treten die §§ 2 und 5“ ersetzt.  

 

Berichterstatter: Max Gibis 
Mitberichterstatter: Dr. Wolfgang Heubisch 
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II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Fragen des öffentlichen Diens-
tes federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen und der Ausschuss für Bildung und Kultus haben den Gesetzentwurf 
mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und den Änderungsan-
trag Drs. 18/29346 in seiner 68. Sitzung am 20. Juni 2023 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Enthaltung 
mit den in I. enthaltenen Änderungen Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/29346 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Gesetzentwurf 
und die Änderungsanträge Drs. 18/29346 und Drs. 18/29690 in seiner  
182. Sitzung am 6. Juli 2023 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Enthaltung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zu g e s t im m t .  
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/29346 hat der Ausschuss einstim-
mig Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/29690 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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4. Der Ausschuss für Bildung und Kultus hat den Gesetzentwurf und die Ände-
rungsanträge Drs. 18/29346 und Drs. 18/29690 in seiner 80. Sitzung am 6. Juli 
2023 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Enthaltung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zu g e s t im m t .  
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/29346 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/29690 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

5. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 18/29346, Drs. 18/29690 
und Drs. 18/29914 in seiner 103. Sitzung am 13. Juli 2023 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Enthaltung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zu g e s t im m t  
mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden: 

1. Nach dem neuen § 5 wird folgender § 6 eingefügt: 

‚§ 6 

Weitere Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 

In Art. 41 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 des Bayerischen Schulfinanzierungsge-
setzes (BaySchFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2000 (GVBl. S. 455, 633, BayRS 2230-7-1-K), das zuletzt durch 
Art. 13 des Gesetzes vom 21. April 2023 (GVBl. S. 128) geändert worden 
ist, wird die Angabe „89“ durch die Angabe „100“ ersetzt.‘ 

2. Der bisherige § 4 wird § 7. 
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Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/29346 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 
 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/29914 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in die Stellungnahme des end-
beratenden Ausschusses seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/29690 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Wolfgang Fackler 
Vorsitzender 

 


